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1.  ANLASS UND ZIELSETZUNG 

 

Die Stadt Bönnigheim möchte auf den Flurstücken 2785 und 2785/1 östlich der Meimsheimer Straße den 

Neubau eines Drogeriemarktes planerisch einleiten.  Durch die Umsetzung des Vorhabens werden Teile einer 

Ackerfläche und Grünlands beansprucht. Darüber hinaus sind eine Strauchhecke und mehrere Laubbäume 

den entstehenden Wirkungen ausgesetzt. Diese Strukturen stellen potentielle Lebensräume europarechtlich 

und national streng geschützter Arten dar.  

Zur Bewertung des Eingriffs in den Naturhaushalt im Zuge des Genehmigungsverfahrens ist eine spezielle 

artenschutzrechtliche Prüfung (saP) erforderlich. Während aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen das 

Vorkommen vieler streng geschützter Tierarten ausgeschlossen werden konnten, mussten hingegen Vögel 

sowie europarechtlich geschützte Vertreter von Reptilien untersucht und artenschutzrechtlich bewertet werden. 

Die Inhalte der saP wurden mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Die Ergebnisse sind im vorlie-

genden Bericht dargestellt.  

 

2.  RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

 

Auf europäischer Ebene gelten die artenschutzrechtlichen Vorgaben der „Richtlinie des Rats vom 21. Mai 

1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen“ oder „Flora-

Fauna-Habitat-Richtlinie“ (92/43/EWG FFH-RL) sowie die „Richtlinie des Rats vom 02. April 1997 über die 

Erhaltung der wildlebenden Vogelarten“ oder „EU-Vogelschutzrichtlinie“ (2009/147/EG VS-RL). Diese Vorga-

ben wurden durch das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 01.03.2010 in unmittelbar geltendes Bun-

desrecht umgesetzt. Aufgrund der Zugriffsverbote und Regelungen der §§ 44 Abs. 1, 5 und 6 ergibt sich für 

Planvorhaben, durch die Verbotstatbestände erfüllt werden könnten, die Anforderung, eine Spezielle Arten-

schutzrechtliche Prüfung zu erstellen. 

Grundsätzlich gilt § 44 Abs. 1 BNatSchG für alle besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten bzw. alle 

streng geschützten Tierarten und die europäischen Vogelarten. Nach § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG beziehen 

sich die artenschutzrechtlichen Bestimmungen bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und 

Landschaft und nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 

Satz 1 BNatSchG auf die europäisch geschützten Arten nach Anhang IV der FFH-RL sowie die europäi-

schen Vogelarten nach der VS-RL. Zeichnet sich für diese Artengruppen durch ein Vorhaben die Erfüllung 

von Verbotstatbeständen ab, so kann zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung § 45 Abs. 7 BNatSchG zur 

Anwendung kommen.  

Alle weiteren Tier- und Pflanzenarten sind ebenso als Bestandteil des Naturhaushalts im Rahmen der Ein-

griffsregelung, gegebenenfalls mit besonderem Gewicht in der Abwägung oder auch nach anderen Rechts-

grundlagen (z.B. Belang i. S. d. § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB) zu berücksichtigen. Dabei ist der Hinweis in § 44 

Abs. 5 Satz 2 BNatSchG zu beachten, dass (außer Vogelarten und „FFH-Arten“) solche Arten betroffen sind, 

die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgeführt sind. Dies sind Arten, die in ihrem Bestand 

gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist. Hierunter fallen 

alle ausschließlich national streng und besonders geschützten Arten, denen z. T. in Baden-Württemberg durch 

das Zielartenkonzept ein zusätzliches planerisches Gewicht zugemessen wurde. Diese Artengruppen werden 
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im Rahmen der Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG berücksichtigt. Auf diese Vorgehensweise verweist die 

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW).  

 

3. UNTERSUCHUNGSGEBIET 

 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Wirkraum, innerhalb dessen die Fauna durch die vorhabenbedingten 

Wirkfaktoren beeinträchtigt werden könnte und in dessen Zentrum das Plangebiet liegt (Abb. 1).  

 

  

Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebiets mit Wirkraum (schwarz umrandet) und innerem Plangebiet (farbig 
unterlegt), Bildquelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19 
 

 

 

Im Untersuchungsgebiet sind folgende Biotoptypen anzutreffen: 
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Biotoptyp 
Bezeichnung 

Biotoptyp-Nr. 
(nach LUBW) 

Definition LUBW 
Spezifische Ausbildung im Untersuchungsbereich (wo nötig) 

Fettwiese mittlerer 
Standorte 

33.41 Allgemeine Definition: Durch ein- oder mehrmalige jährliche Mahd 
gekennzeichnetes Grünland auf mäßig trockenen bis mäßig feuchten, 
gedüngten oder von Natur aus nicht besonders nährstoffarmen 
Standorten. Pflanzenbestand überwiegend aus Süßgräsern und zwei- 
bis mehrjährigen Kräutern und trotz Nutzungseinfluss die natürlichen 
Standortverhältnisse (z. B. Bodenfeuchte, Bodenart, Basengehalt) 
widerspiegelnd. In Abhängigkeit von Nutzungsintensität (Melioration, 
Düngung, Schnitthäufigkeit), Wüchsigkeit und Artenreichtum sehr 
unterschiedlich, Produktivität jedoch höher als bei Magerrasen.  
Verbreitet von der planaren bis zur hochmontanen Stufe. Je nach 
Nutzungs- und Standortverhältnissen mit unterschiedlicher Artenkom-
bination. In manchen Regionen häufig als Streuobstwiese von hochs-
tämmigen Obstbäumen bestanden.  
Mäßig artenreiche bis artenarme Wiese, in der Obergräser oder 
hochwüchsige nitrophile Stauden dominieren. Untergräser und Ma-
gerkeitszeiger stark zurücktretend. Auf gut gedüngten, meist mehr-
mals jährlich gemähten Flächen.  
Das regelmäßig gemähte Grünland im westlichen Plangebiet auf Flst.-
Nr. 2785/1 direkt neben der Meimsheimer Straße ist entsprechend 
dem nährstoffreichen Lößlehmstandort artenarm ausgebildet, wobei 
die Kräuter nur ca. einen Deckungsgrad von 5% aufweisen. Als rele-
vante Larvalfutterpflanzen von europarechtlich und national streng 
geschützter Schmetterlinge sind Stumpfblättriger Ampfer (Rumex 
obtusifolius) und Weidenröschenarten (Epilobium spec.) vorhanden. 
Dessen Vorkommen ist jedoch aufgrund der unerfüllten Habitatanfor-
derungen des Falters ausgeschlossen. 
 

Acker 37.10 Allgemeine Definition: Landwirtschaftliche Flächen mit Getreide- oder 
Hackfruchtanbau, sowie Anbauflächen von Energiepflanzen oder 
einjährigen Sonderkulturen wie Tabak, Gemüse oder Sonnenblumen. 
Je nach Nutzungsart, Nutzungsintensität und Standortfaktoren mit 
unterschiedlicher Unkrautflora.  
Auf intensiv bewirtschafteten Flächen mit Düngung, Herbizideinsatz, 
bodenverbessernden Maßnahmen artenarme Unkrautvegetation aus 
weit verbreiteten Arten mit wenig Bezug zu den natürlichen Standort-
verhältnissen. Bei extensiver Nutzung artenreiche Bestände, insbe-
sondere auf trockenen Böden (Kalkscherbenäcker, Sandäcker) und 
auf feuchten Böden (mit Arten der Zwergbinsen-Gesellschaften), dann 
oft mit seltenen und gefährdeten Ackerunkräutern.  
Das Plangebiet wird weitestgehend von einer Ackerfläche eingenom-
men, weitere Ackerflächen befinden sich in nördlicher und östlicher 
Nachbarschaft. 
 

Feldhecke 
 
 

41.22 Allgemeine Definition: Linienförmige, schmale Gehölzbestände in der 
freien Landschaft aus Sträuchern und Bäumen oder nur aus 
Sträuchern. Je nach den Standortverhältnissen unterschiedliche Ar-
tenzusammensetzung, oft mit Straucharten der Gebüsche mittlerer 
oder trockenwarmer Standorte. Auch mit ausschlagfähigen Baumar-
ten, randlich meist mit Arten der Saumvegetation. In der Regel spon-
tan entstandene Gehölzbestände an Feldwegrändern, Hohlwegen, 
Parzellengrenzen, auf Steinriegeln und Böschungen, die im Gegen-
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satz zu Gebüschen aufgrund menschlicher Eingriffe (angrenzende 
Nutzung, gelegentliches Auf-den-Stock-Setzen, Schnitt) ihre linien-
förmige Form behalten.  
Im Untersuchungsgebiet verläuft als Grenze zu einem südlich an-
grenzenden Parkplatz eine Feldhecke, die jedoch nicht als Biotop 
ausgewiesen ist. 
 

Baumreihe 45.12 Eine oder zwei Reihen von Bäumen, meist Anpflanzung mit regelmä-
ßigem Baumabstand. Häufig an Gräben, Kanälen oder Wegen. Reihe 
von Bäumen. 
Im Untersuchungsgebiet verläuft eine Reihe einheimischer Laubbäu-
me im westlichen Plangebiets neben der Meimsheimer Straße. 
 

Weg oder Platz mit 
wassergebundener 
Decke, Kies oder 
Schotter 
 

60.23 Allgemeine Definition: Mit wasserdurchlässigem Material (Splitt, Sand, 
Kies, Schotter) befestigter Weg oder Platz. Pflanzenwuchs auf der 
gesamten Fläche potenziell möglich und auf Bereichen mit geringer 
Verkehrsbelastung auch vorhanden.  
Im Untersuchungsgebiet ist ein Parkplatz südlich des Plangebiets 
diesem Biotoptyp zuzuordnen. 
 

Mischtyp von Nutz- 

und Ziergarten 

60.63 Allgemeine Definition: Der Eigenversorgung mit Gemüse und Obst, 

der Erholung oder der Repräsentation dienende Flächen, in der Regel 

untergliedert in Gartenwege und Bereiche mit unterschiedlichen Kultu-

ren. Im Gegensatz zum Feldgarten (37.30) meist eingezäunt, bei ei-

nem Wohnhaus oder in einem Kleingartengebiet liegend und häufig 

mit Gartenhaus und Gehölzen (Obstbäume, Ziersträucher).  

Ausprägung gemäß Untergliederung LUBW: Garten, der sowohl der 

Eigenversorgung mit Gemüse und Obst als auch der Erholung oder 

Repräsentationszwecken dient. 

 

 

Die nachfolgenden Abbildungen vermitteln Eindrücke der örtlichen Gegebenheiten: 

 

 
Abb. 2: Meimsheimer Straße als westliche Grenze des 
Plangebiets. 

 
Abb. 3: Eiche an der Meimsheimer Straße im westli-
chen Plangebiet. 
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Abb. 4: Eiche an der Meimsheimer Straße im westli-
chen Plangebiet. 
 
 

 
Abb. 5: Materiallager auf Grünland im geplanten Zu-
fahrtsbereich des Marktes. 
 

 
Abb. 6: Materiallager auf Grünland im geplanten Zu-
fahrtsbereich des Marktes. 
 
 

 
Abb. 7: Grünland im nordwestlichen Untersuchungs-
gebiet mit angrenzendem Acker. 

 
Abb. 8: Grünland im nordwestlichen Untersuchungs-
gebiet mit angrenzendem Acker. 
 

 
Abb. 9: Blick auf das Plangebiet mit Grünlandstreifen 
und Ackerfläche. 
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Abb. 10: Grünlandstreifen zwischen Haus Meimshei-
mer Straße Nr. 52 und Acker. 
 
 

 
Abb. 11: Grünlandstreifen zwischen Haus Meimshei-
mer Straße Nr. 52 und Acker. 

 
Abb. 12: Garten zwischen Haus Meimsheimer Straße 
Nr. 52 und Plangebiet. 
 
 

 
Abb. 13: Hecke als südliche Begrenzung des Plange-
biets. 

 
Abb. 14: Hecke als Begrenzung des Plangebiets mit 
südlich liegendem Parkplatz. 
 

 
Abb. 15: Hecke als südliche Begrenzung des Plange-
biets. 
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Abb. 16: Bikerpiste östlich des Plangebiets. 
 
 

 
Abb. 17: Östlicher Rand des Plangebiets mit angren-
zender Bikerpiste. 

 
Abb. 18: Zentrales Plangebiet und nördlich angren-
zender Wirkraum. 
 

 
Abb. 19: Vegetationsfreie Linie ohne Brutplatzeignung 
für Bodenbrüter aufgrund vertikaler Kulissen. 

 
 
 

4.  VORHABENBEDINGTE WIRKFAKTOREN 

 

Die durch ein Vorhaben zu erwartenden Wirkungen verweisen auf die mögliche Betroffenheit von Arten. Im 

Fall der Umsetzung des Planungsvorhabens zeichnen sich im zeitlichen Wechsel Wirkfaktoren ab, welche die 

planungsrelevanten europarechtlich geschützten Tierarten (Vogelarten, Arten nach Anhang IV der FFH-

Richtlinie) erheblich und nachhaltig beeinträchtigen könnten. Dabei kann unabhängig vom hier behandelten 

Vorhaben zwischen zeitlich befristeten, reversiblen Beeinträchtigungen und fortwährenden Beeinträchtigungen 

differenziert werden: 
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Baubedingte Wirkfaktoren Tierökologischer Wirkmechanismus Potentiell betroffen 

Erdmodellierungsarbeiten im 
Baufeld 
 
Flächenbeanspruchung 
durch Baustellenwege  
 
Lärmeinträge durch Bautä-
tigkeit 
 
Einträge von Staub  

Tötung fluchtunfähiger Individuen 
 
 
Zeitweiliger Verlust von Habitatflächen  
 
 
qualitative Abwertung von Habitaten können 
zu Meide- bzw. Ausweichverhalten führen 
 
durch Erdmodellierung im Trassenbereich 
entstehen Stäube, die sich auf der nahen Ve-
getation (Grünland, Laub von Gehölzen) abla-
gern können 
 

 Reptilien 
 Schmetterlinge  

 
 Reptilien 
 Schmetterlinge  

 
 Vögel 

 
 

 Vögel 
 Reptilien 
 Schmetterlinge 

 

Anlagebedingter Wirkfak-
tor 

Tierökologischer Wirkmechanismus Potentiell betroffen 

Nutzungsänderung bisher 
nicht überformter Vegeta-
tionsfläche 

Verlust von Fortpflanzungsstätten bzw. Ent-
wicklungshabitaten, Nahrungshabitaten und 
Winterquartieren  
 

 Vögel 
 Reptilien 
 Schmetterlinge 

 

Anlagebedingte Wirkfakto-
ren 

Tierökologischer Wirkmechanismus Potentiell betroffen 

Lichtreflexionen, Erwärmung 
der Bauteile, Wartungsarbei-
ten (Reifenabrieb, Geräu-
sche, visuelle Störungen) 

Die anlagebedingten Wirkungen verursachen 
keine erheblichen und nachhaltigen Beein-
trächtigungen des Naturhaushaltes (Fauna) 
(Quelle: BfN-Skripten 247; 2009). 
  

 Vögel 
 

 
 

5.  METHODIK DER SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG (SAP) 

 

5.1.  RELEVANZPRÜFUNG 

 

Hierbei wurde geprüft, welche „Arten der FFH-Richtlinie mit Vorkommen in Baden-Württemberg“ (nach LUBW) 

vom Vorhaben betroffen sein könnten. Durch eine sogenannte Abschichtung, einem schrittweise vollzogenen 

Ausschlussverfahren anhand bestimmter Parameter (z.B. Verbreitung, Habitatansprüche) wurden Arten als 

nicht relevant (da nicht vom Vorhaben betroffenen) identifiziert, um sie im weiteren Verfahren nicht mehr zu 

berücksichtigen. Für diese Relevanzprüfung wurde die Datenbank der LUBW bezüglich den dort angeführten 

„Arten der FFH-Richtlinie mit Vorkommen in Baden-Württemberg“ ausgewertet. Dabei wurde anhand ihrer 

Artensteckbriefe geprüft, für welche dieser Arten Vorkommen im Wirkraum des Vorhabens ausgeschlossen 

werden können (Ausschlusskriterium: Verbreitung) bzw. welche Arten möglicherweise im Wirkraum vorkom-

men und somit Gegenstand konkreter Untersuchungen sein müssen. Weiterhin wurden aus einer Habitatpo-

tentialanalyse Rückschlüsse auf mögliche Vorkommen von Arten gezogen, wobei abgeschätzt wurde, ob die 

vorhandenen Habitatstrukturen Vertretern der genannten Artengruppen als Lebensraum dienen könnten oder 

nicht (Ausschlusskriterium: Habitatanspruch).  
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5.2.  BESTANDSERFASSUNG 

 

Durch die Relevanzprüfung wurden für Vögel und die europarechtlich geschützten Vertreter von Reptilien Vor-

kommen nicht ausgeschlossen. Diese waren Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde das Untersu-

chungsziel der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung. 

 

 

 

 
Abb. 20: Ablaufschemata zur artenschutzrechtlichen Prüfung bei Vorhaben nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG, 
Quelle: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg. 
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5.3.  KONFLIKTERMITTLUNG 

 

Für europäische Vogelarten und für die in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelisteten Arten gilt der Verfahrensab-

lauf von Abbildung 20. Die betroffenen Arten werden üblicherweise einzeln behandelt. Erfüllen mehrere Arten 

jedoch ähnliche ökologische Ansprüche, so werden diese zu sogenannten Gilden zusammengefasst und im 

Weiteren als Gruppe artenschutzrechtlich überprüft. Alle weiteren Arten werden im Rahmen der Eingriffsrege-

lung berücksichtigt (Abbildung 21). 

 

 

Abb. 21: Ablaufschemata zur Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG, Quelle: Landesanstalt für Um-
weltschutz Baden-Württemberg. 
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5.4. AUSNAHMEPRÜFUNG 

 

Sollte sich bei der Prüfung von Verbotstatbeständen ergeben, dass eine der Arten vom Vorhaben betroffen ist, 

so wird untersucht, ob Voraussetzungen gegeben sind, welche die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung i. S. 

v. § 45 Abs. 7 BNatSchG ermöglichen würden. 

 

 

6.  UNTERSUNGSRELEVANTE ARTENGRUPPEN   

 

6.1. VÖGEL 

 

6.1.1. Erfassungsmethodik 

 

Die Erfassung der vorhandenen Vogelarten erfolgte anhand von 5 Begehungen in den Vormittagsstunden im 

Abstand von mehreren Tagen, bei denen in Anlehnung an das Verfahren der Revierkartierung nach Südbeck 

et al. (2005) auf die Aktivitäten der Vögel geachtet wurde. Als Indiz für ein mögliches Brutrevier wurde Revier-

gesang eingestuft, und der Transport von Nistmaterial und Futter sowie Warnrufe wurden als starker Bruthin-

weis gewertet. Dadurch wird eine relativ genaue Aussage über die Lage von Revieren und Siedlungsdichten 

erreicht. Die Witterung war bei allen Terminen für eine Erfassung von Vögeln günstig:   

 

Datum Uhrzeit Himmel Leichter Regen Wind Temperatur 

16.05.2025 0915 Uhr wolkenlos sonnig nein  windstill 170 C 
13.06.2025 1115 Uhr wolkenlos sonnig nein  windstill 260 C 
15.07.2025 1030 Uhr leicht bewölkt nein  windstill 230 C 
06.08.2025 1100 Uhr leicht bewölkt nein  leichter Wind  200 C 
22.08.2025 1045 Uhr bewölkt nein  leichter Wind  180 C 
 

Beim leisen und gleichmäßig langsamen Begehen wurden alle angetroffenen Vögel lagegenau in Tageskarten 

(Luftbild) eingetragen, die die korrespondierenden Positionen der bruthinweisenden Artnachweise umfassen. 

Nach Abschluss der Geländearbeit wurden die Tageskarten ausgewertet und sogenannte Papierreviere defi-

niert. Ein Revier einer Vogelart wurde dann anerkannt, wenn wenigstens 3 Beobachtungen an 4 aufeinander 

folgenden Terminen am gleichen Platz vorlagen und dabei zumindest einmal, möglichst aber zweimal deutlich 

revieranzeigende Verhaltensweisen (wiederholter zielstrebiger An- und Abflug von Brutplatz, Transport von 

Nistmaterial, Futtereintrag, Jungvögel) festgestellt wurden.  

 

6.1.2. Nachweise 

 

Insgesamt wurden 3 Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet nachgewiesen (vgl. Tab. 1), die mit 3 Brutpaaren 

vertreten waren. Die Lage der Brutrevierzentren (Nester oder räumlich gemittelt aus Singwarten) sind in Abb. 

22 dargestellt.  
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Abb. 22: Positionen der Revierzentren der Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet (schwarz umrandet) mit 
innerem Plangebiet (farbig unterlegt), Bildquelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Land-
entwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw. Az.: 2851.9-1/19 
 

 

 Tabelle 1: Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet 

Euring-
code 

Brutvogelart DDA- 
Kürzel 

Brut- 
reviere 

Einstufung RL BNatSchG 
D BW  

11210 Hausrotschwanz 
(Phoenicurus ochruros) 

Hr 1 - - § 

15910 Haussperling 
(Passer domesticus) 

H 1 V V § 

12770 Mönchsgrasmücke  
(Sylvia atricapilla) 

Mg 1 - - § 
 

   Rote Liste:    V = Vorwarnliste             BNatSchG:   § = besonders geschützt  
 

 
 
 
Weitere 4 Arten suchten das Untersuchungsgebiet als Nahrungsgäste auf oder wurden nur einmalig beim 

Überflug beobachtet (vgl. Tab. 2). 
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 Tabelle 2:  Nichtbrutvogelarten im Untersuchungsgebiet 

Euring-
code 

Vogelart DDA- 
Kürzel 

Nahrungs- 
gast 

Überflug/ 
Durchzug 

Einstufung RL BNatSchG 
D BW 

11870 Amsel  
(Turdus merula) 

A + - - - § 

16400 Girlitz  
(Serinus serinus) 

Gi + - - - § 

16530 Stieglitz  
(Carduelis carduelis) 

Sti + - - - § 

11980 Wacholderdrossel 
(Turdus pilaris) 

Wd + - - - § 
 

  Rote Liste:    D = Deutschland       BW = Baden-Württemberg    
  BNatSchG:   § = besonders geschützt     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3. Konfliktermittlung 

 

Für die Konfliktermittlung werden die Arten zu Gilden zusammengefasst und als Bewertungseinheit behandelt, 

wobei nur die im Untersuchungsgebiet brütenden Arten berücksichtigt werden. Unter einer Gilde wird eine 

Gruppe von Arten verstanden, welche auf ähnliche Weise vergleichbare Ressourcen nutzt. Für Vogelarten ist 

es zweckmäßig, für die Bildung von Gilden den Aspekt „Nistplatztyp“ heranzuziehen.  

 

 
Betroffenheit ungefährdeter astbrütender Vogelart (Nester im Geäst):  
 
Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) 
 
                                                                                                      Europäische Vogelart nach VRL 

 
1. Grundinformationen 
  
Erhaltungszustand auf Ebene der kontinentalen biogeographischen Region: günstig 
 
Die Art ist in Habitattypen mit ausreichenden Gehölzvorkommen häufig vertreten (Wälder, Feldgehöl-
ze, Hecken, Einzelbäume, Parkanlagen, Hausgärten) und allgemein verbreitet. Für die Art ist in der 
landesweiten Bestandsentwicklung keine rückläufige Tendenz zu verzeichnen.  
 
Lokale Populationen:  
 
Im weiteren Umfeld des Untersuchungsgebiets befinden sich mehrere Streuobstwiesen sowie gehölz-
durchsetzte Siedlungsbereiche. Somit steht für frei astbrütende Arten allgemein ein überdurchschnitt-
lich günstiges Nistplatzangebot zur Verfügung. 
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird demnach bewertet mit: günstig 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ressource
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Betroffenheit ungefährdeter astbrütender Vogelart (Nester im Geäst):  
 
Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) 
 
                                                                                                      Europäische Vogelart nach VRL 

 
2.  Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
 
2.1. Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 
Da die Arten ihre Nester alljährlich neu und an anderer Stelle als im Vorjahr anlegen, ist für sie bezüg-
lich des Vorhabens § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht einschlägig. 
 
Konfliktvermeidende Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
CEF-Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
Schädigungsverbot: nicht erfüllt 
 
 
2.2. Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 
Die temporären baubedingten Beeinträchtigungen können im Umfeld der geplanten Baumaßnahmen 
zum zeitweiligen Ausweichen einzelner brutwilliger Individuen in störungsärmere Gehölzbestände füh-
ren. Eine erhebliche und nachhaltige Störung dieser Arten, die den günstigen Erhaltungszustand der 
weitläufig im Umfeld verbreiteten Populationen verschlechtern würde, erfolgt dabei nicht, da im weiten 
Umfeld zum Nestbau geeignete Strukturen bestehen.   
 
Konfliktvermeidende Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
CEF-Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
Schädigungsverbot: nicht erfüllt 
 
 
2.3. Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 
Durch die Umsetzung des Vorhabens werden keine Gehölze gerodet und somit keine Nester dieser 
Gilde zerstört. Tötungen von Individuen sind daher ausgeschlossen. Verbotstatbestände gegen § 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG werden somit nicht erfüllt. 
 
Konfliktvermeidende Maßnahmen: nicht erforderlich. 
 
CEF-Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
Tötungsverbot: nicht erfüllt 
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Betroffenheit von ungefährdeten Vogelarten mit Nistplatz in und an Gebäuden: 
 
Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Haussperling (Passer domesticus) 
 
 
                                                                            Ökologische Gilde europäischer Vogelarten nach VRL 

 
1.  Grundinformationen 
 
Rote-Liste Status Haussperling:   Deutschland: V     Baden-Württemberg: V (Vorwarnliste) 
 
Erhaltungszustand auf Ebene der kontinentalen biogeographischen Region: günstig 
 
Beide Arten sind in Wohnsiedlungen und Gewerbegebieten allgemein regelmäßig und teilweise häufig 
vertreten, da sie in und an Gebäuden (Dachnischen, Spalten, überdachte Balken, Verkleidungen) 
günstige Nistgelegenheiten vorfinden.  
Beim Haussperling betrug lt. der Roten Liste Baden-Württembergs die Bestandsabnahme zwischen 20 
und 50%. Ursächlich sind der Verlust von Nistmöglichkeiten durch Gebäuderenovierungen, die Einen-
gung der Nahrungsgrundlage durch Verlust von Flächen mit Nahrungspflanzen und Rückgang der In-
sektennahrung für die Aufzucht der Jungvögel (z. B. durch fortschreitende Asphaltierung vieler Wege 
und Freiflächen in Ortschaften), Aufgabe von Viehhaltung im ländlichen Raum; zunehmende Intensi-
vierung und Automatisierung des Getreideanbaus von der Saat über die Ernte bis zur Lagerung sowie 
starker Einsatz von Bioziden. Derzeit leben zwischen 500000 und 600000 Brutpaare in Baden-
Württemberg, die Art ist somit nicht selten, wird aber dennoch in der Vorwarnliste geführt. 
 
Lokale Populationen:  
 
Im Umfeld des Untersuchungsgebiets befinden sich etliche Gebäude mit unterschiedlichen Strukturen 
(Mauernischen, Lücken zwischen Dach und Mauerwerk, frei zugängliche Dachbalken in sicherer Lage 
etc.), die diesen Arten vielfältige Nistgelegenheiten bieten. Revierbestandszahlen existieren nicht, 
doch muss aufgrund der günstigen Strukturen gefolgert werden, dass sich die Populationen der Arten 
allgemein auf das gesamte weitere Umfeld erstrecken. 
Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird demnach bewertet mit: günstig 
 
 
2.  Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
 
2.1. Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 
Die Brutvorkommen lagen außerhalb des Plangebiets, die Nistplätze werden folglich durch die Umset-
zung des Vorhabens nicht zerstört. Verbotstatbestände gegen § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG werden 
nicht erfüllt.  
 
Konfliktvermeidende Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
CEF-Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
Schädigungsverbot: nicht erfüllt 
 
 
2.2. Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 
Die temporären baubedingten Beeinträchtigungen im Plangebiet führen in dessen Umfeld nicht zum 
Ausweichen brutwilliger Individuen in ruhigere Bereiche, da die Arten relativ störungsunempfindlich 
und kulturfolgend sind. Durch die vorhabenbedingten Arbeiten werden die Arten nicht erheblich ge-
stört.  
 
Konfliktvermeidende Maßnahmen: nicht erforderlich 
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Betroffenheit von ungefährdeten Vogelarten mit Nistplatz in und an Gebäuden: 
 
Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Haussperling (Passer domesticus) 
 
 
                                                                            Ökologische Gilde europäischer Vogelarten nach VRL 

 
CEF-Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
Schädigungsverbot: nicht erfüllt 
 
 
2.3. Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 
 
Da sich sämtliche Brutplätze dieser Arten außerhalb des Plangebiets befinden und jede Schädigung 
der Nester ausgeschlossen ist, können keine Tötungen erfolgen. Verbotstatbestände gegen § 44 
Abs.1 Nr. 3 BNatSchG könnten durch das Vorhaben nicht erfüllt werden. 
 
Konfliktvermeidende Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
CEF-Maßnahmen: nicht erforderlich 
 
Schädigungsverbot: nicht erfüllt 
 

 

 

 

6.2. REPTILIEN 

 

6.2.1. Erfassungsmethodik 

 

Aufgrund der Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet konnten Vorkommen der Mauereidechse (Podarcis 

muralis) und der Zauneidechse (Lacerta agilis) nicht ausgeschlossen werden. Methodisch sind Eidechsenarten 

am besten durch Sichtungsgänge zu erfassen. Hierzu wurden bei warmer und trockener Witterung 5 Gelände-

gänge durchgeführt, bei denen mögliche Aufwärmplätze (kleinere vegetationsfreie Bodenstellen, sonnenexpo-

niert gelagerte Materialien wie Totholz oder Steine am Boden, Eingangsbereiche verlassener Wühlmausgänge 

u.a.) auf die Anwesenheit von Individuen hin kontrolliert wurden. Die vorherrschenden Witterungsbedingungen 

waren günstig und gewährleisteten die Aktivität von Reptilien: 

 

Datum Uhrzeit Himmel Leichter Regen Wind Temperatur 

16.05.2025 0915 Uhr wolkenlos sonnig nein  windstill 170 C 
13.06.2025 1115 Uhr wolkenlos sonnig nein  windstill 260 C 
15.07.2025 1030 Uhr leicht bewölkt nein  windstill 230 C 
06.08.2025 1100 Uhr leicht bewölkt nein  leichter Wind  200 C 
22.08.2025 1045 Uhr bewölkt nein  leichter Wind  180 C 
 

Auf den Einsatz von Reptilienplatten wurde verzichtet, da die vom Vorhaben betroffenen Biotope für die 

Schlingnatter ungeeignet waren. Aufgrund ihrer oft hohen Dichte und ihrer heliotaktischen Lebensweise ist die 

Sichtbeobachtung, bei der man bei geeigneter Witterung ruhig und langsam potenzielle Lebensräume ab-

schreitet und nach frei im Gelände befindlichen Tieren sucht, nach wie vor die Methode der Wahl.“  
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6.2.2. Nachweise 

 

Bei keiner der Begehungen konnte ein Individuum einer Eidechsen- oder anderen Reptilienart aufgefunden 

werden.  

 

6.2.3 Konfliktermittlung 

 

Durch das Vorhaben werden im Hinblick auf Reptilienarten keine Verbotstatbestände gegen § 44 Abs. 1 

BNatSchG erfüllt.  

 

7.  GUTACHTERLICHES FAZIT  

 

Zur geplanten Errichtung eines Drogeriemarktes auf den Flurstücken Nr. 2785 und 2785/1 in Bönnigheim wur-

de eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung erstellt. Dazu wurden in Abstimmung mit der Unteren Natur-

schutzbehörde die Vorkommen von Vögeln sowie von europarechtlich geschützten Reptilien untersucht, er-

fasst und bezüglich der zu erwartenden Eingriffe artenschutzrechtlich bewertet. Die Ergebnisse der arten-

schutzrechtlichen Bewertung können wie folgt zusammengefasst werden: 

 

Vögel: 

Insgesamt wurden an 5 Begehungen im Untersuchungsgebiet 3 Brutvogelarten nachgewiesen, die mit 3 Brut-

paaren vertreten waren. Alle Arten sind allgemein verbreitet, überwiegend auch in innerörtlichen Gärten und 

Gehölzgruppen anzutreffen und relativ wenig störungsempfindlich. Im Plangebiet befanden sich 2025 keine 

Brutvorkommen, Fortpflanzungsstätten werden nicht zerstört. Durch das Vorhaben werden keine Verbotstat-

bestände gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 

 

Reptilien: 

Bei insgesamt 5 Begehungen konnte kein Individuum einer Reptilienart beobachtet werden. Daher werden 

bzgl. Reptilien keine Verbotstatbestände gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 
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